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Ergebnis der kantonalen Abstimmung vom 24. November 2013

Der Regierungsrat des Kantons Bern, nach Zusammenstellung der Protokolle über die Volk

abstimmung, bekundet: 

1. «Keine Einbürgerung von Verbrec

(Verfassungsinitiative)

 

Zahl der Stimmberechtigten 

Zahl der stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer

Zahl der eingelangten Ausweiskarten

Zahl der eingelangten Stimmzettel

Davon ausser Betracht fallend:

  

In Betracht fallende Stimmzettel

Zahl der Ja-Stimmen 

Zahl der Nein-Stimmen 

Stimmbeteiligung 

 

Das Ergebnis ist in Ausführung von Artikel 18 des Gesetzes vom 5. Mai 1980 über die polit

schen Rechte im Amtsblatt öffentlich bekannt zu machen. Das vorliegende Abstimmungse

gebnis wird als gültig zustande gekommen erklärt. Geg

gierungsrates kann Beschwerde in öffentlich

richt geführt werden (Art. 88 Abs. 1 Bst. a BGG).
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Ergebnis der kantonalen Abstimmung vom 24. November 2013  

Der Regierungsrat des Kantons Bern, nach Zusammenstellung der Protokolle über die Volk

Keine Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern!

(Verfassungsinitiative) 

  

Zahl der stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer

Ausweiskarten  

Zahl der eingelangten Stimmzettel  

Davon ausser Betracht fallend: leer 4‘04

ungültig 

In Betracht fallende Stimmzettel   

  

  

51,19%  

Das Ergebnis ist in Ausführung von Artikel 18 des Gesetzes vom 5. Mai 1980 über die polit

schen Rechte im Amtsblatt öffentlich bekannt zu machen. Das vorliegende Abstimmungse

gebnis wird als gültig zustande gekommen erklärt. Gegen den Erwahrungsbeschluss des R

gierungsrates kann Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesg

richt geführt werden (Art. 88 Abs. 1 Bst. a BGG). 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern, nach Zusammenstellung der Protokolle über die Volks-

hern und Sozialhilfeempfängern!»  

722‘827

Zahl der stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 13‘478

383‘287

369‘988

4‘042

659 4‘701

365‘287

203‘929

161‘358

Das Ergebnis ist in Ausführung von Artikel 18 des Gesetzes vom 5. Mai 1980 über die politi-

schen Rechte im Amtsblatt öffentlich bekannt zu machen. Das vorliegende Abstimmungser-

en den Erwahrungsbeschluss des Re-

rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesge-
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